
3.Beibla.tt Beiblatt zur Parlnmentskorrcspondenz~ 22.März 1949 .. 

~1e tl'berpr'Üfung der Gebarung der Bundestheaterverwnltung .. 

260/A~Bf 
zu 306/3 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g. 

Auf die AnfraruJ der AbgflR eis man n und Genossen, 

betreffend die Verfehlungen 'des Rechnungsassistenten Sitek und die 

Untersuchungen über die Gebarung der Bundestheaterverwaltungterklärt Bundes ... 

minister für Unterricht Dr.H u r des: 

Die anfragestellenden Herren Abgeordneten zeihen mich einer groben 

Verlet.zung der Pfliohten,. die einem Regierung~mitgliod gegenüber dem Parlament 

obliegen, w~il ich den :für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellten Be. 

richt Uber das Ergebnis der kommissionellen Uiltersuchung und damit auch über 

die genaue H6he des vom :provisorischen Arntsassistenten der Bundcsthenter­

V8l"Waltung Pranz Sitek veruntreuten Betrages bisher dem Hoh-en Hause noch nioht 

erstattet habe, obgleich die Untersuchungen längst becndet seien und IhrErgeb­

nie zur Erhebung der Anklage und zur Verurteilung des Sitek vollkommen ausge­

reioht habe. 

Hiezu möchte ich nun vorweg folgendes feststellen: 

Die Erinnerung an die Anwendung der dem Parlament gegenüber ~tgliedern 

der Bundesregierungzust9henden Rechte ist im eegenständlichen Falle in keiner 

Weise nötig~ loh bin mir meiner Pflichten voll bcnvusst und hilbe im Falle Sitek 

niohts zu verheimlichen, zumnl in den Zeitungen genügend darüber diskutiert 

wurde, wobei allerdings der Wahrheit nieht immer die Ehre gegeben wurde. Über­

dies gab der zuerwo.rten gew~sene Strafprozess neuerlioh Gelegenheit, die Ver­

fehlungen Siteks aufzuzeigen. 

Wenn ich also bisher demHo~en Hause noch nicht das Ergeb~is der offi­

:dellen Überprüfung mitgeteilt habe, so unterblieb dies nicht ~twa deshalb, 

weil ioh die Angelegenheit Sitek bagatellisiert hätte, sondern hauptsächlich 

deshalb, weil im engsten Zusammenhang mit den Behcuptungen Siteks bis vor 

kur~em das Ergobnis der letzten Untel"suehungüber die Devisen- und.Währungs­

sehutzgebarung bei der Bundcsthelltervel"Wllltung nooh ausständig war. 

Es ist hinlänglich bekannt, da.ss sofort na.ch Bekanntwerden der Vann-
. treuungen Siteks der RechnUngshof gemeinsam mit dem Bundesminlsterium für 

Finanzen und unter Beiziehung eines Vertreters des Bundcsministeriums für 
Untorricht selbst die Einrichtung und Führung der Buchhaltungs- und Kassen­
geschäftQ bei der Bundestheaterverwaltung untersucht bat, um festzustellen, 
ob und gegebenenfalls welche Massndlmen zur künftigen Unterbindung von Unragel­
mäss1gkeiten in der Gcbarung der BUndestheaterverwaltung erforderliCh sind. 
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Dieso·Untersuchungen fanden in der Zeit vom 2'1.Jännor 1948 bis 5.Fcbruar 1948 
statt. Gleichzeitig wurde nuf iUlregung des Rochnungshofes auch eine tlbcr­
prüfUngskommission cingcsQtzt, der die Aufgabe oblag~ die Gebarung im einzelnen 
zu überprüfen, um Umfang und Methode der Unterschla.gungen festzustellen. 
Diese Kommission, die aus drei Rechnungsbeamten des Zentralbesoldungsamtes 
bestand, tagte in der Zeit vom 3 0 bis 28.Fcbruo.r 1948. Als Ergebnis der erst­
erwälmten Untersuchung gab nun das Bundesministerium für Finanzen mit Note· 
Zl.5245-20/48 vom 17.Februnr 1948 dem Bltndesministerium für Unterricht bekannt, 
dass seine Erhebungen vorläufig abgeschlossen sind, dass jedoch d~ aus ihren 
Ergebnissen abzuleitenden Folgerungen noch eine Ergänzung auf Grun'd der Ergeb­
nisse der Uberprüfung der Gcbarung durch die d.."Ui1.it befasste Überprüfungs­
kommission erfahren können. Am 6~April 1948 üb'ermittelte dann das Bundes­
ministerium für Finanzen mi t Note Z102l885-20/48 dem Bundesministerium für 
Unterricht den Bericht der Überprüfungskommission samt Beilagen über die Er­
gebnisse der Gebarungsuntersuchung bei der Bundestheaterverwaltung. Da das 
Bundesministerium für Finanzen jedoch d~e von der genannten Kommission durch­
geführten Erhebungen hinsichtlich der Währungssohutzgebarung bei der Bundes~ 
thcatcrverwa1tung für zu allgemein gehalten n.l'lsah, wurde daraufhin eine ~eucr­
liehe Überprüfung uer Wahrungssehutzgebarung angco~dnet. Diese neuerliche 
Überprüfung- fand an Ort. und Stc:lle in der Zeit vom l2.Mai bis 22.Mai 1948 
wicderum~ durch drei Beamte dcs Zentralbesoldung8amtes statt. Über das Ergebnis 
dieser Überprüfung hat allerdings das Bundesminlsterium fur Finftnzen das 
Bundesministerium für Unterricht in seinem Einsichtsakt Zl.37.837-20/48 
erst Ende Jänner 1949 in Kenntnis gesetzte 

-

Da nun im glcich'_'il Zd.tpullkte auch bel."ei ts die DUrchführung der Stra:f'-

gerichtsverhandlung gegen Sitek zu erwarten stand - diese war ursprünglich auf 

den 12.F·Qb~11:::!:' 1949 festgesetzt, i7Urde aber dann auf den 7.:Mirz 1949 verschoben -

und die Annahme gerechtfertigt ;:;chion,da.ss im Zuge dieser Verh~l1dlung S o\"lohl 

von Se ite Si teks als auch von Seite der Zeugen Bchm ptlingen Ilafgestellt oder 

AlB sa.gen gemacht werden, die völlig neue Momente ::l.Xl den Tag hätten bringen 

können und die sohJn einer n~ue!'liohen Befassung der. interministeriellen 

Überprüfungs kommi ss ion/ bedurft hätten, hat tb .' ich' die durchaus verständliche 

Abs;oht, inder Angelegenheit Sitek erst nach Abschluss des Strafgerichts .. 

prozesses und nach Einsichtnahme in die Prozessnkten einen abachliessendcn 

Bericht zu erstatten .. Darum habe ich tiuohbercits vor Einlangen der gegen­

ständlich.en parlrunentarischcn Anfrage die Anforderung der Prozessalten beim 

Landesgericht für Strafsachen in Wien veranlasst. Ifätte ieh demgegenüber dem 

Hohen Hause schon in einem früheren Zeitpunkte einen a.bschliessenden Bericht 

vorgelegt ,80 hätten die nunmehrigen At~ssagcn Si teks - denen man, wie es 

scheint, auoh ohne genaue Kenntnis der Untorsuchungs- und Prozessakten mehr 

Glaubcnsohenkt als den amtlichen Feststellungen -Sicherlich Anlass zu einer. 

neuerlichen Anfrage .seitens der ::..nfragC'stollcndol'l Herre,n Abgoordneten gegeben. 

Das Hohe Ho.us würde sohill in der keineswegs erfrc"QUchcn Ange1egonhoit Sitek 

nur ein weiteres, und zwar ein drittes Mo.l befasst worden sc:l.n. Um r.t.m aber 
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die Herren Abgeordneten nicht länger mehr auf eine Beantwortung ihrer dring­

lich gestellten Anfrage warten zu lassen, muss ich nunmehr vorerst auf die 

Einsiohtnähme in die Prozc-ssaktcn verzichten, da diese wiQ auch die schrift­

liche Ausfertigung des mir bis jotzt lediglich aus Zeitungsberichten bekannten 

Strafurteiles bis heute in meinem lünisterium nicht ein~langt sind. 

Bundesminister Dr.H u r des nimmt sodann zu den einzelnen in der 

Ant~ngc gestellten konkrct:n Fragen wiG folgt Stollung; 

1 .. Frage: 

Ist der Herr Bundesminister für Unterricht bereit, dem Hohen Hause 

mitauteilen. von wem die Präsidia1verfügung im Falle Cebotari erlassen wurde 

und ucr hiefür verantwortlich ist? 

Antwort: 

Hiezu stolle ioh vorerst fest, dass die seinerzeitige . öffentliche 
Aussendung meines Ministeriums vom 12.2.1948 vollkommen der Wahrheit ent­
sprioht. Wenn Sitek im Strafprozess neuerlich erklärt-haben soll, dass der 
Prau Iammcrsängerin Cebotari während des Währungsumtausches auf Grund einer 
"Präsidialverfügung der Bundestheaterverwaltung" ein Betrag von 14.000 S 
in dar Umtauschquotel: I"aut ihr Steuerkonto gebucht werden musste, so ist 
dioSQ Behauptung unrichtig. 

DGr·Fall Cebotari~ der vom Bundesministerium rdr Finanzen und von der 
llirtscho.ftspolizei eingehend untersucht wu"rdc, stellt sich vielmehr wie folgt 
dar·: ° 0 • 

Die Bundestheatorverwaltung hat run 26.6.1947 mit -Note Z1.2905 dem 
Bundesmdnisterium für Finanzen ein Ansuchen der Krunmersängcrin Marin Cebotnri 
um Gewährung eines Vorsohusses von 36,,000 S mit der Bitte übermittelt, diesem 
Ansuchen stattzugeben. Z~r Begründung di~ses Ansuchens wurde von Frau Cebotari 
ausgeführt, dass der Abschluss ihres nächstjährigen Vcrtrn~s für sie wesent­
lich ·~von abhängo. ob sie für sich und ihre Fnr~lie eine ausreichende Wohnungs~ 
möglichkeit bekommen könne, zumnl sich eine solche Wohnung in einer bombenbe­
schädigten Vil1~ in Wien XVIII., Weimarerstrasse 65, biete, die allerdings. 
erst mit beträchtlichen finanziellen Kost.en hergestellt werden müsste. ° 

Dieserha1b·ha.t siohdeIlU'Jt1,ch Frau Cebotari weiters mit Erklärung vom 1.8 .. 1947 
vQrpfliChtet, im Falle der Bewilligung des von ihroGrbetenen, in MDnatsratcn 
d 1000 S rückzahlbaren Darlehens im Betrage von 36.000 S durchweiter~ drei 
Ja.hre mindestens sechs Monate. in jedem Jahr an der Wiener Sta.o.tsoper unter 
den ihron künstlerischen Qualitäten entsprechenden Bedingungen tätig zu sein. 

° •• Diesem Antrage Wurde mit Note des Bundosministeriums für Finanzen 
Zl.26.970-2/47 vom 12.8.1947 stattgegebeno 

im Hinblick auf das inzwischen in Kraft getretene Lohn- und Preisüber­
einkommen wurde in der Folge das Bundesministerium für Finanzen mit Note der 
Bundestheaterverwaltung vom 19.9.1947, ZI,,4091/47, gebeten, den Vorschuss 
unter ~leiChzeitig.er Hinnüfsetzung der Rückzahlungsraten von 1000 Sauf' 1300 S 
UL1 36 70 erhöhen zu dürfen. Auch diesem Antrage hat· das Bundesministerium 
für Finanzen mit Note Zl.45.011-2/47 Folge gegeben, so "dass sich also der 
GehaltsvQr8chuss an F:::>.u Ce~ot2..:::-i auf 48 0 900 S erhöhte. 
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Wie o.uq don Kasscnbclcgcl1 der Bunde-sthcc.tcrvcI'\1O.1tung zu entnehmen 
i&t. wurdon nun ru:J 26 9 1l.Hlt.lP .:'. i;;::"'~O des Gc:ho.ltsvorschusses von dem von 
Frau Cebotari zur Bnuuufsicht über die Insto.ndnetzung ihrer Wohnungbevoll­
mäclltigten Leiter der Sta.6.tstheatergebäudevcnmltung, Hofrat Ing.Walbinor, 
S 8.297.78 und am gleichen Tago von den Bevollmächtigten und Vetter derF~au 
Ccbotari, Dr .. Gustav Tcich3.1Cr t Wien, XVIII ~, Anton l~rD.nh:glisse 3 t 18.000 S 
und 3000 S, zu&ammenalso S 29 D 2S7.78 rückgczuhlt'$ Am 27.11.1947 leistete 
dar vorgennnntc Dr • Gustav Teicbne'r eino woi t 01'0" Rückzahlung von 12,,000 S . 
U11,d" endlich am 8.12.1947 CillC solche von 8000 S, SO dass insgesamt 
S 49.297.78 zurückgezahlt nurden~ Frau Cebotnri selbst weilte zu dieser Zeit 
nicht in Wien. Nach den Gesagten ~ rgab sich· s06i t gc.genüber dem empfsDgenen 
Genaltsvorschuss oino Ubcrzc,hlung VOll S 337~78. , 

Baohträglich konnte jedoch festgestellt ~crden, dass bei den erwähnten 
Rtiokzahlungen der in' den !ronnten Oktober und Novembc!' 1947 bereits zv100ks 
VorschussrüekzalUung von don Be zügen dCl" J,<'rau Cobotari in Abzug gebrachte 
Betrag yon je 1 .. 360 S nic!l.t berücksichtigt erschien, so dass zusammen ein 
Betrag von'2.720 S und S 337.,7et das SLld S 3~057.78 zu viel rüokbezahlt 
wordenvrna- .. Am 19.12 .. 1947 richtete daher ~'ra.u Ccboto.ri an die Bundestheater­
vcrvalt,ung das Ersuchen, den zu viel bezahltem Betrag von 2 .. 720 S auf ihr 
Steuerkonto bIJim Finanznmt für den 18.l1azirk 'zur steuer Nr.Zl..322/3282 zu 
iibcrweisen. Diesem Ansuchen wurde am 24 p 12 q 1947 c:mtsprochen"" Dessen ungeachtet 
langto aber schon sm 23 .. 12.1947 bei der Bundesthcat.crverwaltung ein neuerliches 
Gesuch der Frau Cebotari ULlBewilligung eines Vorschusses im Ausmasse von 
3'.000 S gegen Abzahlung in 34 Monatsraten cl. 1000 Sein .. Dieses Geauch'wUrde 

ebenso ~io das erste Gehaltsvorschussgesuch mit Note der Bundesthoatcrverwnl­
tung Zl.ö073/47 vom 30 p 12.1947 an das Bundesministerium für Finanzen mit der 
Bitto um nufrcchte Erledigung W'ci tcrgeleitct,. Ihr Rechtsvertreter Dr. Teichner 
wurde bei diesem Anlasse darauf aufmerksam gemaoht, dnss eine Überzm lung VOll 

S 3.057.78 vorlieme und oine Abwertung dieses Betrages werde erfolgen müssen, 
was or zur Kenntnis nahm, obwohl er den Standpunkt vertrat t dass er diesen 
il'rtümlich der BundostheD-terverwaltung gezahltem Betrag mit liberiel'cndcr 
Wirkung doch gleich dom Finanzamt hätte zahlon können. Selbstverständlioh 
wurde dem Bundesministerium für Finanzen tc1ofonis'ch der Umstand zur lCeJmtnia 
gebr~ht, dass von Frnu Cebotari mehr an ~Jckzo.hlung geleistet worden sei, als 
der aeincrzcitige Vorschuss betragen habe, und dass von diesen Beträgen oine 
Suwme von 2.720 S an das Steuoramt über~icsen worden sei~ Es wurde dabei aaoh 
der Meinung Ausdruck gegeben, dass dieser Betra.g wohl abgewertet werden müsse, 
welohe ~inung vom Bundcsministcrium für Finanzen zunächst mündlich voll ge. 
teilt vrurde. Entsp- eehend dieser einvernehmliche n ReöhtSauffnssung hat ans ' 
Bundesministerium für Finanzen dmnl1O.ch auch unter Zlo&4~116-2/41 vom 15.3.1948 
sohriftlich verfügt, dass'auf do.s Gutha.ben der Frau Ceboto.ri (Verwahrnis) 
~ 10.12.1947 von S 3.057.7S"diö Bestimmungen des Abschnittes IV seines Rund­
sohreibens vom 5~12;1947, Z'L60.000-20/1947

J 
und der Ziffer 2 des Rundsohrei bens 

vom 2.l.1948, Zl .. 63.417-20/47, nnzuwenden und die Beträge, die naoh diesen 
Bestimmungen abzuschöpfen (ein Viertel des Sto.ndes) und d:ie auf ein Jahr 
zu sperren sind {ein Viertel des· Standes)t VOll den Bezügcn der Frau Cebotari 
abzuziehen sind. 

., 

Bei dieser (7elegenheit hat das Bundesministerium für Finanzen auch 
davon Mitteilung gemacht, dass os nicht in der Lage sei, deI'! Antrag auf 
GeWährung eines nauen Gehaltsvorschusses zu entsprechen. 
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Auf Grund der vorstehenden Verfügung des Bund0smlnisteriums für Finanzen 
standen sohin der F~nu KanmcrsängerL~ Cebotari nur"S l~528.88 zur freien Ver­
fügunS. Da aber - n1e schon erwähnt - seinerzeit 2.720 S auf das Sperrkonto 
beim Fino.nzamt für den l8.Bezirk überwiesen worden ilarcn, ergab sich letzten" 
Endes eine Forderung der Bundestheaterverwaltung im Diffc renzbetrage von 

--8 1.191.12, VI"elcher Be tra.g in W8 iterer Folge in Raten a 100 S von ihren 
Auttrittshonornren bereits zur Gänze hercingcbrnoht ~~den ist. Der auf ein 
Jnhr gesperrte Betrag von S 764~45 (ein Yiert'cl des Standes) wurde jedoch an Frnu 
Cebot~ri dem Gesetze entsprechend am 10~l2.1948 flüssig gemacht. Wann und bei 
welcher Gelegenheit nun nach den Ansaben Sitcks bei.der Gerichtsverhandlung 
auf Grund dieses Saohverhnltes der Knmmersängerin Cebotari anlässlich des Währungs--

. umtausches ein Betrag von 14.000 S im Verhältnis 1 : 1 nut ihr Steuerko~to 
gutgebucht worden sein soll, ist unergründlich, dies urJsomehr , als die mit . 
dez Überprüfung der Währungsschutzljcbarung der Bundestllenterverwo.ltung botrautG 
Kommission - wie aus der.:l eingangs erwähnten, dera Bundesministerium für Untcrrwht 
Ende Jänner 1949 zugeko.mmenen Einsichtsakt des Bundesministeriums für Finanzen 
jederzeit ersehen werden 1m1111 - in ihrem Berichte abschlicssend ausdrüoklich 
festgestellt hat, dass Bcrrroisc: für unrcchtraüssigc Ull1tauschn.nnipulntionen bei 
der Bundcstheo.terverwo.ltung w~dcr bei der erstell noch o.uch bei der neuerlichen 
tJberpi11fung ermittelt W'crdcll konnten .. Demnaoh hatte /luch das Bundesministerium ' 
für Finanzen in seinem Gcschäftsstück Zl.37~837-20/48t Anlass festzustellen,.· . 
dr.ss die im Zuge der Wär~~~gsschutzgebarung von der Buchhaltung der Bundes­
that\tc:n."vcrwaltung getroffenen Mnssndllrl.cn durch cntspl'echende Erlässe des 
Bundesmin:1ste riums für Finanzen gedeckt sindo 

Damit erscheinen 170hl die von Sitek im Falle Cebotari c.rhobenen An· 
sohuldigungen nicht nur o.ls endgültig entl\.räftde, sandern auch als. völlig 
aus der Luft gegriffene Bclw Iltungell. nic n.ngebl!che Präsidialvertügung der 
Bundestheaterverwaltung über den Umtausch von 14 .. 000 S im Verhältnis 1 ~ 1 
hat jedenfalls nie existiert und e serübrigt sich daher die Beantwortung 
der weiteren Frage, wer rur eine derartige nicht existente Verfügung·verant~ 
wort1ioh zciclmet. 

·2. Fr~ 
der 

Wie rechtfertigt! Herr Bundesminister die Tatsache, dass duroh dns 

Ergebnis des Beweisverfi'.hrcns im ProzG:Ss Sitek d~e Behauptungen in der nmtlichen 

Aussendu,ng seines Ministcri:W:ls vorn 12 0 Februur 1948 und in seiner Anfrage-

. beantwortung vom 19.Mirz 1948. in zahlreichen Punkten vTiderlegt wurden? 

A n t W 0 r t~ 

Zu diesem Punkte soi zunächst einmal festgestellt, dass ich a.us der 
Anfrago in keiner Weise ersehen kann, in welchen"Punkten die scinerzeit:1ge 
amtliche Aussendung mcin:cs Ministeriums von 12.2.1948, bzw. meine Anfrage­
beantwortung vom 19.3.1948 dUt'ch das Ergobnis im Beneisverfahren im Prozess 
Sitck widerlegt worden sein soll~ Abgesehen davon, dass ich bis auf die 
Zeitungsl13.chrichtcn dns Ergebnis des BeweisvC!rfc.hrens in Prozess Sitek nkten­
mässig nOCh gar nicht kenne und nuch nioht annehmen kann, dass die Prozessakten 
den Herren lragostellenden Abgeordneten zur StütZUi1g ihrer allgemeinen Behaup­
tUllgen vorgelegen sein könnten, halte ich es gleich\10hl auch nicht für möelich, 
dass tm Prozess Sitek die amtlichen Feststellungen in zahlremchen Punkten 
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widerlegt vrorden sind. Die; amtliche Aussendune vom 12.2.1948 wie auch die 
Ausführungen in meiner L,nfrugc)beantwortung vom 19.3.1948, dtlss Sitek nicht 
mit der selbständigen Gobarung mi t hohem SUIill:1el1 betraut worden ist. halte ich 
daher vollinhaltlich aufrecht. In diesem Zusammenhang halte ich es jedoch für 
angc:bracht, die Herren .:lllfrngestelle11den Abgeordneten über die Umstände aufzu­
klären) die 'dazu geführt haben, dass Sitek trotz seiner vcrhältnismässig kurzen· 
Dienstzeit immerhin in oincr verantwortungsvolleren Stellung Verwendung fnnd. 

In dem Chaos der Umbruchzeit des Jahres 1945 wurden die ihrer Heim­
stätten beraubten Bundestheater,uo ein Spielen überhaupt zu ermäglichen t als 
Arbeitsgemeinschaft durch das Personal selbst weitergeführt und dabei die Volks­
oper eingegliedert, ohne dass irgendeine entscheidende Einflussnahme der Ver­
waltung überhaupt m6glich ersohien. BcispielSU'eise sei erwähnt, dass es in der 
Volksoper weder Liquidierungsblätter, noch Personalakte noch auch geordnete 
Inventare gll.b. Ein tiberbliolt sowohl· in der Gcldgcbarung als ll.uch übe~ die 
Mntcrialgebarung war nur in äusserst bcschränkteo UmfAnge möglioh. Erst nnch 
und naoh zu Beginn des Jahres 1946 gelang es, den Betrieb wieder in geordnete 
Bahnen zu bringen. Da t:rtl'f ein :März 1946 der Befehl det Alliierten ein, dass 
gerade die sozus~gen auf den Schlüsselposten v2ruendeten Organe, und'zwar der 
Hll.uptkassier JuntsratJosef Weiser, ein ausgezeichneter Beamter mit über 
30 Dionstjahren, der alterprobte Oberbuchhalter ~ Heinrioh Seeber und endlich 
der vorztlglich eingearbeitetc, mit der Liquidie rung beschäftigte Kanzleidirek­
tor Anton Gugg1 auoh ein Funktionär mit übcr 3D Dienstjahren, wegen angeblicher 
politisoher Untragbakkcit sofort ihres Dienstes zu entheben seien. Die Genannten 
mussten ohne jede Übergabe das Amt binnen wonigen Stunden verlassen .. Einer 
eingqhenden Berufung der Bundesthcatcrverwal tUltg gegen diese Massnahme blieb 
dar Erfolg.bei den Alliierten versagt .. Sowohl im Falle See-ber als auch 10 
Falle Gugg wies die Bundastheatervcrwaltung in ihrer Berufung ausdrücklich 
darauf hin, dass durch das Ausscheiden der Genannten der normale Dienstbetrieb 
sCthwcr ge:tährdct wurde, zumal kein Ersatz· zUr Verfügung steho. So musste aus 
~inem personellen Notstand heraus an Stelle Gugg's Sitek, der einzig verfügbare, 
für den Roohnungsdienst vorbildungsmässig qualifizierte Bedienstete und all­
fällige Anwärter auf einen Posten des Rechnungsdienstes, für di9 Liquidierungs­
arbeiten herange-zogen wcrden_ An Stelle des nusgoschicdenen Arntsrates Weiser 
wiederum musste das Amt des Hauptkassiers zunächst der Rechnungsoberrevidc}nt 
Rauch übernehmen, der gera.de von der Kriegsdienstleistung zurückgekehrt·vrnr. 
An Stelle Seeber~ trat als Buchhnltcrin die Vcrtragsangestellto Kempt~r. 

Schon durch diese zwangsläufigen Personalmnssnahmen sank das Niveau 
der Buohhaltung erklärlicherweise in beträchtlichem :Masse. Dazu kamen aber 
noch eine Reihe weiterer unglücklicher Umstände: So musste Rauch, da inzwischen 
die Verhältnisse bei der Volksoper in administrativer Hinsicht geradozu unhalt­
bar gcnorden waren, anfangs des Jahres 1947 als einziger in Betracht koozlender. 
irgendwie vorgebildeter Benmter zur Errichtung einer Administra.tionskanzlei 
in die Volksoper abgeordnet werden. Als Ersatz für ihn als Hauptkassier blieb 
nur der ganz kurz in Dienst befindlich: Vertragsungeste1lte lterwig Greipel, 
der bisher als Hilfsorgan bei der Hauptkasse beschäftigt war und daher wenigstens 
notdürftig den Kassendienst kannte~ 

Die Lage verschäJl~te sich dabei noch dadurch, dass sich - wohl auch in­
folge der Kohlennot und der Lebensverhältnisse - die Erkrankungen in beänesti­
gender Weise häufhm. So war z.B e im Laufe des Jnhres 1945 Amtsrat Regierungsro,t 
Zaglcr mehr als drei Monate an Typhu,'3 erkrankt und m'lssten seine Geschäfte 
g~rMc in der kritischcsten Zeit vom F.cchynn"I:; .... "'''.:i''':."t'c;·vidcnten Novak geführt 

260/AB V. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 13

www.parlament.gv.at



9.Bciblntt BQiblntt zur Pnrlo.mcn:'sko:rrCSl)Olldel1z. -_ ..... _-_ .... .-.._~.--_ ..... -, ..... _--~._._._--_ .............. - 22 .. Marz 1949. 

werden •. Am 14 e 2.1947 erki'nnkt8 der ImuLl der Hnuptkc..sse zugeteilte Hcrwig 
Greipel und blieb bis 1'1,,3.19-1:7 in Krc..nkcnstnnd .• Hs Ha.uptkassicr musste 
der Reohnungso,b~rrevide'llt Novak eingcset'zt vmrclen) dc:r bisher die Kredit .. 
evidc.m:geführt hatte~ J\X!.l 26 0 2.19':17 erkrnnkto auch Novak und blieb bis 
17.3.1947 krank. Alle diese Umstände brachten ein fortwährendes plötzliohes 
Übergeben und Übernehmen der G8schgfte und besonders der Liquidierungs­
behelfe und der Hauptkasse mit sich und vrurdeni damit Fehlerquellen ersten. 
Ranges. 

Unter diesen widrigon Umständen sah s'J.cn nun das Buchhaltungspcr-
sonal. der Bundestheatervcrml.ltung ::i.m Ja.hre 1947 don Aufgaben, die mit der 
GeidOlrung der Touerungszulagen (die besonders bei den Bundestheatern mit 
Rüoksicht auf die verschiedene Höhc - das künstlerische Personal erhielt zum 
Teil die Zulagen des öffentlichen Dienstes, ZlL'il. Teil die der Priva.twirtschaft -
sehr kompliziert warcm), r.1i t der Be zugsrcguliorung der Arbeiter, mit der 
dreimaligen Änderung ddr ste:.crtabüllcn m:d 1"dt den Währungsschutzgesetz 
verbunden waren, gegenüber. Nicht genug ch'lt1it} käu hicz1J. noch die mit dem 
Wiederaufbau der Enscobles vC1'bundcno Mchrs.rbcdt. Die k'1zahl der Abcndhonornr­
Sänger (1m Gcgensnt z zu den VIonatsga.gisten) stieg 'un nehr nls d....1.S Doppelte. 
Aus dem Ausland neu eintreffende Solisten, Regisseure und Dirigenten verlangten 
IiUUlgels jeden österreichischen Geldes iJ:lOcr häufiger sofortige Akonto-Zahlungen, 
so dass es nk'U1chmal unvermeidlich war, den Auftrag telefonisch zu erteilen, 
wobei allerdings die akte:t!.tiis~;iec Bcdeck:.:mg stets l1uc!lgdragenwurde. 

Neben den hier nur ungedeuteten Uüställdc:m muss nuch bedacht werden, 
daasdie Direktoren der Theater als Lü it er gänzlich neu waren und dass ihnen -
vom Burgtheater abgesehen - keinerlei ßcsohultes Personal zur Verfügung stand, 
was eine besondere Bcinssung der Buchhaltune mit Einschulung und Kontrollen 
notwendig gemacht hätte. 

se . 
Dio/ Umstände haben nun tatsächlich dazu gcfülut, dass seit ens der 

Bundestheaterverwaltung und deren Buchhaltung lediglich getrachtet wrde t den 
Apparat notdürftig in Gang zu halten. Die Leit~~g der Bundestheaterverwaltung 
war sioh dabei wohl bcnusst, dass es notwendig gewesen wäre, gerade W'lter 
diesen Verhältnissen der Tätigkeit der Buchhaltung besondere Al1..foerksamkeit 
suzuwenden. Immerhin war dies den leitenden Bearuten der Bundcstheaterverrl1lltung 
nur in beschränktem Masse möglich, dies deshnlb, weil sie mit Aufbietung nllcl' 
ihrer Kräfte in erster Linie bestrebt sein tlusstcn , dem laufenden Theater­
betrieb aufrecht zu erhalten~ was auch nur d"J.rch eine täglich bis in die 
späten Abend- und Nachtstunden wä}a~nde Arbeit und durch Heranziehung aller 
S~nn- und Feiertage erreichbar war. 

Bei die ser SachluGc hat es nun Sitek zweifellos vorstanden, die 
vorstehend aufgezeigten schwierigen Verhöltnisse für seine fraudulosen . 
Machinationen auszunüt zen. Obwohl .er nur roi t de!' Liquidie rung (Zahlbar.stellung) 
von Bezügen des künstl~rischen Personales botraut war und mit Bargeld an und 
für sich nichts zu tun hai-to, gelang es ihm, durgh falsche Angaben dem Haupt .. 
kassier gegenüber, der selbst unerfahren war, .:b ;msitz von. Bar geld zu 
gelangen. Seine Verfehlungen bestanden vor allem/in Do~pel- und fingierten 
.'Jmcisungen von persönlichen Bezügen sowie von Stcucrrückznhlungen, die er" 
teils mit ol"dnungsmässiecn Zahlungen koppelte, teils bei diesen untersohob, 
wobei CI' entweder die angewiesenen BeträGe selbst zur angeblichen Bestellung 
an die Theaterdirektionen in der Hauptknsse der Bundestheaterverwaltung behob 
(wozu er allerdings nicht bereohtigt wnr)odcr bereits behobene Beträge unter 
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dem Vorrra.nd, es sei ein Irrtl1_m untorlaufcn~ VOll clen ThentGrdirektioncn wieder 
zurückholte, diese Beträgq aber in der Bauptknssc der Bundestheate~vcrwnltung 
nicht ablieferte. Wenngleich nWldcl" Hauptknssier Grcipel den Auftrag hatte, 
Bezüge nur an die von den Thcnterdirektioi1e~ -nominierten Bediensteten auszu­
folgen, so hat er Sitek gleichwohl vertraut u::.d illlil namhafte Beträge zur 11ei­
torleitung ausgefolgt o Auf die sc WeisQ gelangte 80111n Sitek in den Besiti 
gr8sserer SUrntlen, ohne selbst oit del'cn Gcbnrung betraut gewesen zu sein. 

leh kann daher nur meine in der Aufragebeantwortung vom 19~3.1948 
getlachte Mitteilung wicderholel:', dass dem Sitck keineswegs eine selbständige 
Gebnrung mit hohen SunDen anvertraut warb Im Stre..fprozess Si tek wird daher auch 
-';1ie sehon erwähnt, konnte iuh in die- Prozcssnktennoch nicht. Einsicht nehmen -
kaum etwas anderes als das von mir Vorgebrachte bewiesen worden sein p 

Ist der Herr Bundesrrdnistül' bereit i dem Hohen Ibu-se in allernächstor 

Zeit den Bericht über das Ergebnis dur Untersuchungen vorzulegen, welche übor 

seinen Auftrag über die Gcbnrung der Bundcsthontcrverwaltung durehgeführt wurdc.~-'? 

A n t VI 0 r t: 
, 

Das Bundesmil1istcrium·fürFinanzen-hat das Ergf.:bnis der oingo.ngs 
erwähnten Untersuchungen ill soiner Note Zlc52{5";"20/48 vom 17 ~2.l948 dem 
Bundcsministeri~ für Unterricht bekannt ge gebell. loh lege diese Note nunmehr 
in 1.bschrift dem Hohen Hause voro(Inr Wortlaut wird anschliessend veröffent-
lioht.) . 

Die bereits mehrfach erwähnte Überprüfungskornr.Ussion hatte die Aufgabe, 
in erster Linie den genauen Umfang des durch den Defrm1C!.nntel1 Sitek ver­
ursaohten Schndenzu ermitteln .. Ihre Untcrsucflung erstreckte s ich über alle 
Monate t in denen Si tek in dor Lage war, fraud::llbse Mrinipulntionen vorzUncbmen. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung, mit der zugleich eine genaue 

reohnun~smässige Überprüfung der Gesontgebar1,lng der Bundestheaterverwa1tung 

inden Monaten Juni 1947 bis Jänner 1948 verbunden war, wurde in tabellarischer 

Form mit allennähcron Aneabcn zusnmrJengcfasst .. Die endgültig festgestellte 

Veruntreuungssumme beträgt S 2460013,,63. E:drcnlioht::rwoise konnte immerhin 

durch die Uberprüfungs~ommission der Verdacht der aktiven l~tschuld anderer 

Bodiensteter der Bundestheaterverwaltung an dcn Unnipu1o.tio:nen Sitek nls 

~zutreffend nachgewiesen werden. Das Ergebnis der Überprüfung der Devisen-

und Währungsschutzgebarung durch die genannte ICorJLlission gipfelt, wie bereits 

erwähnt wurde, in der Feststellung, dass Beweise für ullloeohtmässige Umtausoh­

Jmnipulationen nieht ermittelt werden kon..'1.ten. 
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In diesem Zusllrnwcnha:ng scd es mir gestattet, auch nuf dC"ll Tätig­
keitsbericht des RechnU11gshofes für das Verwnltungsjahr 1948 zu verweisen, 
in welchem unter anderem untCl" dem Kapitel I'Bundestheaterverwaltung" zu den 
Veruntreuungen Sitcks eingehend Stellung genommen wird .. 

Abschliesscnddarf ich aus Anlass der Affaire Sitek dem Hohen Hause 

nur noch mitteilen, dass in der Zwischenzeit. bei der Bundestheatervervraltung 

sowohl in persönlicher als auch in sachlicher Hinsicht im Einvernehmen mit 

dem Bundesministarium für Finanzen und deo Rech..l1ungshof alle Vorkehr\lng~n 

getroffen wurden, um in Hinkunft derartige tdillversationen zu verhindern. 

nie Leitung der Buchhaltung der Bundesthcatcrver\1altung wurde anderen Händen 

anvertraut und das Personal in qualitativer Hinsicht verbessert. nie gewissen­

hafte Beachtung der bestehenden Buchhaltungsvorschriften wurde allen Benoten 

zur strengsten Pflicht gCnk~cht. In übrigen wolle nicht verkannt werden, dass 

os oinem Beamten, wenn cr das in ihn gesetzte Vertrauen missbrauoht, meistens 

gelingen wird.; eine Zeitlang selbst der strengsten Kontrolle zu entgehen. 

Die kürzlioh bekanntgewordenen Dcfraudntionen im Bundesministerium für Inneres 

sind ein weiteres Beispiclhiefür~ 
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Die Untcrsl.lcI1UJ:1P" dur eh das Finanzministerium .. -------_._ .. _ ... __ ..... ----_._-"'-~;..;....;;.;.;;;;~=;....;..;;..,;;;.;.-;;;...;.;;. 

Der Bericht des Bund0sministeriums für Finanzen über die Unter-
b • . 

suchung aus Anlass der untcrschlagungcniJ-er Bundestheaterverwaltullg hat 

folgenden Wortlaut: 

Aus Anlass der Unterschlagungen bei der Bundestheaterverwaltung hat 
das Bundesministerium f"ur Finanzen g8meinsam mit dem Reohnungshof Erhebungen 
gepflogen, um festzustellen, ob und gegebenenfalls welche MassnUhmen erfordcr~ 
lioh sind, damit Unregclnlässigkeiten" in der Gebarung der Bundestheaterver­
waltung in Hinkunft ,vermieden werdenc Die Erhebungen wurden vorläufig abge­
sohlossen, die aus ihren Ergebnissen abzuleitenden Folgerungenikönnen allen­
falls noch eine Ergänzung auf Grund der Ergebnisse der trberprüfung der 
Gebarung durch die damit befasste trberprüfungskornmission erfahren,,' 

T 
J." 

a) Für die FÜhrl~~g der Buchhaltungsgeschäfte der Bundestheaterver­
waltung gelten grundsätzlich die einschlägigen allgemeinen Vorschriften, 
insbesonders die "Allgemeine Buchhaltungsvorschrift tl (mv) und die "Vorläufige 
Vorsohrift über den Vollzug des Zahlungsdienstes durch die Postsparkasse bei 
den Buchhaltungen der anweisenden Stellen" (BZV), dann die speziellen Wei­
sungen der Bundestheaterverwaltung o 

.Die Erhebungen ergaben, dass wesentliche Bestimmungen dermllge­
meinen Vorsehriften, aber auch die speziellen Weisungen der Bundestheater­
verwaltung nicht beachtet wurden, darunter insbesondere jene, die der Ordnung 
und Sicherun~ der GebarunC dienen., So wurden die in der ABV statuierten 
( im § 44 (1) BZV übersiohtlich zusanlllrcngestellten) Unvcreinbarkeiten nicht 
berücksiohtigt, z.B. hat der Vorschreibende häufig zug1eiöh auch zahlbar 
gestellt und Zahlungs listen ausgefertigt (siehe § 43, AbS o(6),ABV)< Äuch 
andere in der ABi vorgeschriebene wichtige Sicherungsvorkehrungen wurden" 
unterlassen . z~BII wurde das Personalverzeichnis nicht geführt (siehe § 25, . 
AbS.(3),ABV), die Vorsohrcibungen in den BezugSbl.ättern nicht durchwegs über ... 
prüft (siehe § 8, Absc(7)AABV) und den Bestimmungen über die NaChprüfung 
nicl:!t ausreichend entspro·chen. Die Vorschriften in § 45 BZV über die Gebarung 
und Verwahrung der Zahlungs- und GutschriftGnan~ciSlngen blicben zur Gänze 
unbeachtet. 

Der Gesamteindruck, Q,e~ die Erhebungen über die Führung der Buch­
haltungsgeschäfte hinterlasseH1, ~H~c t sich dah:tn zusammenfassen, dass Je di~­
lieh betrachtet wurde, den Apparat j.n Gang zu hol ten, ohne jegliche Vorsorge 
für eine Kontrolle. Es mnn denn auch füglich behauptet werden,' dass die 
Unterschlagungen wenigstens zum erheblichen Teile verhütet oder in den 
ersten Anfängen aufgedeckt hätten werden könnun, wenn die geltenden Vor­
schriften se1- tens der Buchhaltung eingehalten \7orden wären o 

Die Ausserachtlassung der Vornchriften kann nicht etwa damit entschul­
digt werden, dass die Annendung der Bestimmungen der ABV und der BZV nicht 
ohne weiteres möglich ist, weil diese Vorschriften in erster Linie auf die 
Buchhaltungsgeschäfte der Hoheitsverwaltung und auf den Vollzug der Gebarungen 
im Postsparkassenverkehr abgestellt sind~ währond es sich bei der. Bundes­
theaterverwaltung um einen Betrieb handelt, bei dem die Gebarungen zum über-

\ 
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wiegenden Teil bar vollzogen ·we~den. Denn nach § 8 der Buchhaltungsdienst­
verordnung gelten die Bcstimmungcll der ABY auch für die Bucr.haltungen der 
Monopole und Betriebe, sofcrne nicht eigene Dionstvorschriften abweichende 
Anordnungen treffen, welche Voraussetzu.ng im Bezug auf die Bundestheater­
verwaltung nicht gegeben ist. Dasselbe gilt auch für die Bestimmungen der 
BZV gcmäss § 1, Abs~(2), dieser Vorsc~rift. Auoh der Umstand, dass Bar­
zahlungen im Gebarungsbereiche der Bundestheaterverwaltung sehr häufig voi:­
kommen, bildet kein Hinderllis_ für die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen 
dieser Vc;>rschriften,insbcsonderc auch jener, die der Sicherheit und Ordnung 
der Gebarung dienen. 

Es mu.ss auch zugegeben werden, dass nie Fühlung der Buchhaltungs­
gesehäfte bei der Bundestheaterverwaltung nicht so sehr wegen der Vielheit 
als vielmehr wegen der lJannigfaltigkeit der Gebarungen und der Besonderheiten 
in ihrer Abwicklung nicht so einfach ist wie bei anderen Buchhaltungen, wozu 
auch der Umstandbaiträgt, dass die einzelnen Theaterdirektoren an der Fest­
stellung der Ausgabeschuldigkeit und an dem Gebnrungsvollzug beteiligt sind 
und sich nicht immer an die diesbezüglich erlassenen Anordnungen halten. 
Eine weitere Erschwernis bildet auch das mitunter schI' vi ei tgehende Entgegen ... ( 
kammen der Bundestheatcrverwaltung gcgpnüber den Wünschen der Künstler der 
Flüssigmachung ihrer Bezüge. Aber auch diese Umstände rechtfertigen selbstver­
ständlioh niCht die Ausschaltung dar in den Vorschriften enthaltenen Kontroll­
kautelen, sie zwingen im Gegenteil dazu, die Kontrollkautelen ganz rigoros 
zu handhaben, wenn ni.cht noch au .. ,zubaueno 

b) Was die FÜhrung der Kassengc,schäftc betrifft, so gelten hiefür die 
allgameinen Grundsätze und einzelnen speziellen Weisungen der Bundestheater­
verwaltung~ Eine in sich geschlossene Kassenvorsohrift besteht nicht. 

Die Erhebungen haben ergeben, dass auch in der Führung der Kasscn­
geschäfte schwerwiegende Mängel bestehen, z.B. 'wurde zumindest in der letzten 
Zeit ein alle Gebarungcn der Kasse umfa~sendes Tagebuch nicht geführt, so dass 
auch keine taugliche Grundlage für die tägliche Überprüfung des Kass(;)l1bestandes 
gegeben war. Die Anordnung der Bundesthcatervcr~altung, dass Zahlungen an die 
Direktionen der Staatstheater nur an die hiczu bovollmächtigten Organe der 
Direktionen geleistet nerden d.ürfen, wurde nicht ausnahmslos eingehalten, 
so dass es Sitck möglich war, auch auf diesem 'VTcge Gelder an sich zu bringen. 

T'P 
J..l" 

a) Hinsichtlich der zu treffenden IlJIassnahalen ist auf Grund dei' 
Erhebungsergebniss.c in Ansehung ct·;:r Buchhaltungsgeschäfte feßtzustellen, 
dass die bestehenden Vorschriften yollkommen ausreichen und es· sich somit 
nur darum handeln kenn, sio strikt;; Z'Ul' Anwendung zu bringen. Diese Forderung 
richtet sich in (n~stor Linie an die Buchhaltung selbst J sie gilt aber auch 
für die Direktionen ur]!' St:Jatst('.cater in dem Sinne, da.ss s.,ie die erla.ssenen 
Weisungen genauestenc l: L1ktl tCl:1 u 

Mi t Rücksicht nuf die: Gb:m dargelegten, in der Eigenart des Be­
triebes gelegenen KorappikntionCll der Gebarung und ·VOl'X'6Clmung erscheint es 
empfehlenswert, eine al1ccmdnc Vorschrift, die sich sowohl auf die Führung 
der Buchhaltungsgeschäfte als auch der Kasscngr~chäfte be zieht, zu verfassen, 
um diesen Arbeitsgebieten eine feste normn.tivc Grundlage und den damit be... . 
fassten Angestollten einen ~ichcron~ aber auch bindenden Wegweiser zu biet on. 
Auf jeden Fall müssen nbcr gcmäss § 44 BZV die .mit dem Zahlungsdienst im 
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Zusammenhange stehenden Geschäfte und. Arbeiten so vertfrilt werden, dass die 
in den 'Vorschriften aufgestellten Unvereinbarknitüll unter allen Umständen 
dauernd und voll getrahrt blcibcno DieVertuilung ist ~o11rift1ich festzulegen 
und allen beteiligten Angestellten bekalUltZv.gebcm, überdies ° in den Amt.sräumen 
der Buchhaltung an leicht zugänglicrßn Stellen anzuschlagcn~ 

Um die bosagtel'l Besonderheiton in der Geba?ung '.lnd Verrechnung der 
Bund.estheaterverwo.1tung :;mf ein erträgliches IJJlss herabzumindern, wird es 
notwendig sein, den Wünschcn aus dem Kreise der KÜllst lerschm't hinsichtlich 
der Auszahlung der Gebühren nur insoweit entgegenzukommen, als dies ohne 
Beeinträchtigung der Gebarwlgsordnung und der reibungslosen Abwicklung der 
Gebarung möglich ist, w1d die bestehenden Besonderheiten in die sem einschräll­
kaaden Sinne zu übcrprüfen~ Schliesslich erscheint es auch nm Platze, dass 
die Leitung der Bundesthoaterverwaltul1g der Buchhaltung ein erhöhtes Augen­
merk zuwendet. 

b) Hinsichtlich der Führmlg der Kasscnßcschäfte muss im einzelnen ge­
fordert werden; dass alle von der Kasse;: vollzogcl-:c:n Einllar.:.men und Ausgabon 
ausnahmslos in einem nach den Gr~~dsätzen der zcitfolgernässigen Verr~chnung 
geführten Kassentagebuch verrechnet werden, dass alsoauoh die von den 
Theaterkassen jeweils geleisteten Abfuhren sofort verrechnet werden. 

Auf Grund des Kassentagebuches ist täglich nach Kassaschluss das 
Ko.ssen-501l festzustellen und dessen Übereinstimmung mit dem Kassen-Ist unter 
Mitwirkung eines Benmtcn der Buohhaltung festzustellen, in dessen P,erson 

° in angemessenen aeitabstäI'oden 9in Wechsel e inzu'treten hat" Bei Nichtüberein­
stimmung darf die· Kasse l1icht verlassen werden, bis dür Unterschied aufgeklärt 
und bereinigt ist c Der ermittelte schliessliche Kassenbestand ist in einem 
Kassonstanqsa.us weis einzutragen,. die Ein·tragu.l1C 1st vom Kassier und dem 
intervcnierenden Buchhaltungsbeamten zu unterschreiben. Der Kassenstandsausweis 
ist in der Kasse Ilufzubcwahren o Überdje s ist die ICo.sse durch die Leitung der 
Bundcsthco.terverwaltung unter Mitwirkung der Buchha.ltun.g mindestens einmnl im 
Vierteljahr einer unvermuteten Untersuchung ZU unterziehen. 

Im übrigen ist dafür Sorge zu trag(m t da.ss die bestehenden Weisungen 
der BundestheaterverwaltUllg hinsichtlich der Kassengebarung auch tatsäohlich 
befolat werden ... 

IIIQ 

Besondere Massnahmen sind in personeller Richtung auf Grund folgender 
Feststellungen notwendig: 

Der Personalsta.nd der B'..lchhaltung betrug ° im Jahre 1938 insgesamt 
15 B.ödicnstete und beträgt derzeit 21 Bedienstete. Der Personal zuwachs ist 
darin begründet, dass in der Zwischenzeit dic·Volksoper in die Bundestheater -
ve~7nltung übergegangen ist ~nd dass auch der Rcdoutensaal mehr-als rrahcr 
für Vorstellungen in A..'1spruch genommen wird. Der Personalstand kann in 
quantita.tiver Hinsicht als ausreichend angesehen nerden. Hinsichtlich der 
qualitativen Zusrumnensctzung ist er jedoch unzulänglioh, wie sich a.us 
folgender Zusanmenstcllullg ergibt: 
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. Der Personalstand g1is;dert' sich in: 

1938 
3 ~echnungsbeamto 
7 VerwaltungsbcamtG 
2 Vertragso.ngcstclJ.te 
3 Tagesaushelfer 

194'/ 
1 Rc.chnung::>beamter 
3 VorwQltungsbeamtü 

15 VcrtraJ3angcstellte 
2 Tngesaushelfer 

Aus diesem Vergleich ergibt sich eine wesentliche qualitative 
Verschlechterung in der Zusammensetzung des Personals, "fobei noc.h zu berück­
sichtigen ist, dass im Jahre 1938 fast durohwegs eingearbeitete Angestellte 
zur Verfügung standen~ \7ährend es jet zt nur zwei sindo Hierin ist eine 
Änderung unabweislich. Vor allem erscheint es notwendig, dass mit der .Leitung 
del" fünf Geschäf'tsgruppen in der Buchhaltung und mit der Fiihrung der Kassa 
prtgmatisc-he Beamte betraut V{crden~ die cntweder BuchhaltU!lgsbeamte oder 
Vcrwaltungsbeamte mit der Prüfung aus der Stac;tsrechnungsvdssenschaft sein 
müssen .. Da derzeit nur Zi7ei Gruppenleiter diese (~ualifilm,ti6'nhaben, müssten 
vier qUAlifizierte Beo.mtc aus dem Personalsta.nd t:mderer Buchhaltungen hcrnn-' 
gc&ogen, bzw. gegen die .überzählig wel'denden Angestelltem ausgetauscht werden. 

Die Leitung der. Buchhaltung obliegt derzeit dem Regierungsrat Zaglerc 
Er macht den Eindruck eines int.9gl'Cn; fleissigcn, vom besten Willen beseelten 
Beamten, ein Urteil, das auch uon der i':oi tung der Bundestheaterverwaltung 
bestätigt wird. Die Untersuchung bot ausreichend Gelegenheit, seine Eignung 
als Buchhaltungsvorstru.td zu beurteilen .. In dieser Beziehung ist festzustellßl1, 
dass ihm der notwendige Üben.'blick und EinbEck in die 'Buchhaltungsgeschäi'te, 
aber auch die Vertrautheit mit den Vorsc.hriften fühlt" Überdies mangelt es 
ihm an der Fähigkeit, auf die ihm untcrstellten Bediensteten bestimmend ein~ 
zuwirken. Diese persönlichen Mängel setzten i~ ausserstande. die sachlichen 
Schwierigkeiten, die schon an sich in der Eigenart des Betriebes gelegen sind 
und d.urch die ge.genwärtigen Verhältnisse noch gesteigert werden, zu bewältigen, 
was letzten Endes zu dem u..'l"J.befriedigenden Stand der Buchhal tungsgesohäfte führte.' 
Die on der UntcrsuchUllg Beteiligten sind zu der einhelligen Auffassu~ gekommen, 
da.ss die Leitung der Buchhaltung anderen Händen anv~rtra.ut werden müsse; Hiefür 
käme ein'erfahrener Buohho.ltungsbeamter der IV~Dicnstklasse in Betracht. Er ware 
zunäohst, um sich einzuarbeiten. neben Zagler gleichsam zu seiner Unterstützung 
::m den Leitungsgeschäften zu beteiligen und in o.ngemessener Zeit endgültig mit 
del" Leitung der Buchhaltung zu betrauen, Zaglc:r hingegen einer anderen Buoh .. 
haltung zuzuweisen" 

Für die in der Buchhaltung festgestellten Mi sstände I soweit sie auf 
die Nichteinhaltung der Vorschriften zurückzuführen sind, ist Zagler als Leiter 
der BucbhaltWlg verantwortlich und, soweit hicdurch die U11terschlagungen er­
möglioht wurden, a~ch für d~n durch diese verurso.chten Schaden, wobei a.llerdings 
festgc3tellt werden muSSt dass es Zaglcr war, der scltlicss1ich und endlich die 
Untorschlagungen aufgedeokt hato Ob und inwieweit auch andere Angestellte der 
BundeathaaterverWaltung durch Ausserachtlassung von Vorschriften für den Schaden 
mitvorantwor~lich sind, kalu1 erst auf Grund des Ergebnisses der Gebarungsübcr­
prUfung festgestellt w~rdon. 

Das Bundesministerium für Finanzen ersucht im Einvernehmen mit dem 
Rechnungshof, die im Si11110 obiger Ausführungen erforderlichen Massnthmen zu 
treffen und hierüber Mitteilung zu machc~ 
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